
      

 
OBM/13-2/SN014 T. 2122 Erlangen, 24. September 2025 
  

Anträge an die Stadtratsgremien;  
Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters; 
3. Sitzung des Nachhaltigkeitsbeirats vom 22. Juli 2025 

I. Gemäß 28 / § 29 GeschO kann der Nachhaltigkeitsbeirat Anträge stellen. Die Anträge des Nach-
haltigkeitsbeirats können als Anträge des Oberbürgermeisters in die entsprechenden Stadtrats-
gremien eingebracht werden, wenn ein entsprechender Beschluss des Beirats vorliegt. 
Anbei folgender Antrag des Nachhaltigkeitsbeirats, der als Antrag des Oberbürgermeisters in ein 
entsprechendes Stadtratsgremium eingebracht werden soll: 
Antrag TOP 4 der Niederschrift 
Antrag des Nachhaltigkeitsbeirats zur Fortsetzung der Nutzung des Klimamobils 
über das Ende des Leasingvertrags im Jahr 2026 hinaus 
 
Die hohen Umbaukosten des E-Fahrzeugs für die Nutzung als Klimamobil sind nur dann eine nach-
haltige Investition, wenn das Fahrzeug länger als zwei Jahre genutzt wird.  
Nach der Anlaufphase werden jetzt vermehrt Klima- und Nachhaltigkeitsinitiativen auf die Möglich-
keit aufmerksam, das Klimamobil für ihre Aktionen zu nutzen. Erste Erfahrungen der Arbeitsgruppe 
Stecker SolAER des Energiewendevereins mit dem Einsatz des Klimamobils sind sehr positiv. 
Diese Entwicklung kann und sollte gefördert werden, um das Klimamobil noch intensiver zu nutzen. 
Die Präsenz des Klimamobils beim Nachhaltigkeitstag 2025 trägt dazu bei, noch mehr Akteure auf 
diese Möglichkeit hinzuweisen. 
Das Klimamobil ist ein wichtiges Werkzeug, um Verwaltung, Vereinen und anderen Akteuren aus 
dem Klima- und Nachhaltigkeitsbereich die Möglichkeit zu bieten, die Stadtgesellschaft auf diese 
Themen anzusprechen. Es zeigt sich immer wieder, wie schwer es ist, Menschen mit passiver Wer-
bung/Information auf Themen aufmerksam zu machen und zu einem veränderten Handeln zu mo-
tivieren. Das Klimamobil bietet hervorragende Möglichkeiten für aufsuchende Klimaschutz- und 
Nachhaltigkeitsarbeit, und gerade durch die Einbeziehung Ehrenamtlicher kann sein Nutzen ohne 
wesentliche Mehrkosten noch massiv gesteigert werden. 
Die kritische Haushaltslage verbietet es geradezu, die hohen anfänglichen Kosten des Klimamobils 
jetzt zu verwerfen. Die laufenden Leasingkosten sind im Vergleich zu den Anschaffungskosten mo-
derat, und nur durch die Verlängerung des Leasingvertrags und eine Fortsetzung und Intensivie-
rung seiner Nutzung können die bisherigen Investitionen als nachhaltig und sinnvoll gelten.  
Nach ausführlicher Diskussion verabschiedet der Nachhaltigkeitsbeirat mit 17 ja Stimmen 
bei 17 Anwesenden folgende Ausführung, die in einen Antrag mündet: 

Der Nachhaltigkeitsbeirat beantragt die Verlängerung des Leasingvertrags des Klimamobils nach 
Ablauf der aktuellen Leasingperiode im Jahr 2026. 

II. Kopie <OBM/Dr. Janik> m. d. B. um Freigabe des Antrages des Nachhaltigkeitsbeirats; zur Ein-
bringung in die entsprechenden Stadtratsgremien. 

III. i.A. 
Steger 
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